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Norm

ASGG §89 Abs2

Rechtssatz

Das Fehlen einer Anordnung des Primates der Entscheidung auch der Höhe nach bei Ansprüchen, die dem Grund und

der Höhe nach strittig sind, erklärt sich o5enbar damit, daß, insbesondere seit dem Zeitpunkt der Einführung der EDV-

unterstützten Pensionsberechnung, bei den Versicherungsträgern, die Entscheidung der Höhe nach durch die

Schiedsgerichte praktisch obsolet wurde, zumal mit den den Gerichten zur Verfügung stehenden Mitteln der

Berechnungsvorgang kaum zu bewältigen war.
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